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6. Umweltbericht

(naturschutzfachlicher Teil bearbeitet durch Büro Naturaconcept, Dipl.-lng. Alke Buck, Sterup)

6.1. Einleitung
Kurzdarstellung des lnhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans
Allgemeines Planungsziel des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 der Gemeinde
Nieby für das Gebiet ,,Sandkoppel" (Reetdorf Geltinger Birk) ist es, eine neue Nutzung für
das ehemalige Kasernengelände zu ermöglichen. Der jetzige Eigentümer und Vorhaben-
träger beabsichtigt, dort eine offen, locker und grün gestaltete Ferienhaussiedlung mit 41
Reetdachhäusern (48 Ferienwohneinheiten mit insgesamt 236 Betten) sowie den dazuge-
hörigen lnfrastruktur-Einrichtungen (Servicegebäude, Anlagen zur Ver- und Entsorgung) zu
entwickeln.
Der Plangeltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 8,9 ha.

Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umwelt-
schutzes sowie deren Berücksichtigung bei der Planaufstellung
Überqeordnete Planunqen
Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein 1 999

Geotop (Strandwälle, Nehrungen, Außensände): ein etwa 1,25 km breiter Streifen
entlang der nordöstlichen Küste der Geltinger Birk. Das Plangebiet liegt innerhalb
dieses Bereiches
Gebiet mit besonderer Bedeutung für die Bewahrung der Landschaft, ihrer Vielfalt,
Eigenart und Schönheit sowie als Erholungsraum: Der gesamte Küstenstreifen zwi-
schen Kappeln und Flensburg. Das Plangebiet liegt innerhalb dieses Bereiches.
Schwerpunktraum des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems der landesweiten
Planungsebene: Der Küstenraum zwischen Falshöft und Glücksburg. Das Plange-
biet liegt innerhalb dieses Bereiches.
Prüfgebiete für die Ausweisung von Baltic Sea Protected Areas nach der Helsinki-
Konvention: An die Geltinger Birk angrenzende Meeresgebiete, Plangebiet liegt au-
ßerhalb.
Gebietsvorschläge zur Aufnahme in die ,,Liste international bedeutender Feuchtge-
biete" nach der Ramsar-Konvention: Plangebiet liegt am Rand außerhalb.

Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum V (2002)
Landschaftsschutzgebiet: Plangebiet liegt innerhalb
Gebiet mit besonderer Erholungseignung: Plangebiet liegt innerhalb
Schwerpunktbereich des Biotopverbundsystems: größtenteils direkt angrenzend an
das Plangebiet, die Grünlandfläche im Nordwesten des Plangebietes liegt innerhalb
des Biotopverbundes
Gebiet, das die Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung als Naturschutzge-
biet erfüllt: südlich angrenzend an das NSG Geltinger Birk ist ein 500 bis 1000 m
breiter Streifen als Gebiet, das die Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung
als Naturschutzgebiet erfüllt, dargestellt. Die Fläche grenzt im Norden, Nordwesten
und Osten direkt an das Plangebiet an. Für das Gebiet ist die Umsetzungsprioriät
lll (Umsetzung langfristig) benannt (Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum
V,2002). Nach Aussage von Nils Kobarg (LLUR SH / lntegrierte Station Geltinger
Birk, Stellungnahme vom 28.08.2015) sind die Flächen, da sie im Eigentum der Stif-
tung Naturschutz sind, zurzeit nicht auf der Prioritätenliste für eine NSG-Auswei-
sung.
Europäisches Vogelschutzgebiet: direkt angrenzend
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Geotop 3.5 (Geltinger Birk mit den fossilen Kliffs bei Beveroe und Nieby): Gemäss
Karte 2liegt das Plangebiet am Rande des Geoptops. Das Geotop umfasst einen
300-1.000 m breiten Küstenstreifen entlang der gesamten Geltinger Birk.
strukturreicher Kulturlandschaftsausschnitt: Südlich des Plangebiets
FFH-Gebiet: 450 m nördlich und nordöstlich der Plangebietsgrenze
Naturschutzgebiet: 450 m nördlich und nordöstlich der Plangebietsgrenze
Ostseeschutzgebiet (Baltic Sea Protected Area) gemäß Empfehlung 15/5 der Hel-
sinki-Kommission, Prüfgebiet Meeresflächen, Plangebiet liegt außerhalb

Örtliche Planunqen
Die Gemeinde verfügt nicht über einen Landschaftsplan.

Schutzqebiete
Von Flensburg bis nach Kappeln erstreckt sich entlang der Küste das Landschaftsschutz-
gebiet Flensburger Förde (31. März 1967, Amtsblatt Schl.-H./Az S.71). Die südliche
Grenze des LSG verläuft im Bereich der Geltinger Birk deckungsgleich mit der Kreisstraße
58. Ausgenommen vom LSG sind in diesem Bereich die Dörfer Nieby und Falshöft. Das
Planungsgebiet liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes. Parallel zur Aufstellung des
B-Planes wird beim Kreis Schleswig-Flensburg ein Antrag auf Entlassung der Sonderge-
bietsflächen aus dem Landschaftsschutzgebiet gestellt. Die Entlassung aus dem Land-
schaftsschutz wurde von der Unteren Naturschutzbehörde (emailvom 05.10.2015) in Aus-
sicht gestellt.
Nördlich von Nieby liegt eine Kernzone des Biotopverbundsystems (Geltinger Birk, Ent-
wicklungsziel: Erhalt und Entwicklung eines der natürlichen Dynamik unterliegenden Küs-
tenbiotopkomplexes). Das ehemalige Kasernengelände ist größtenteils davon ausgenom-
men, die Grünlandfläche im Nordwesten des Plangebietes liegt jedoch innerhalb der Bio-
topverbundflächen.
lm Norden und Osten grenzt das Vogelschutzgebiet Flensburger Förde (EGV DE 1123-
491) an. Etwa 450 m nördlich und nordöstlich der Plangebietsgrenze befindet sich das FFH-
Gebiet Küstenbereiche Flensburger Förde von Flensburg bis Geltinger Birk (FFH DE
1123-393). Da nicht auszuschließen ist, dass es durch das Vorhaben zu Beeinträchtigun-
gen von Vögeln, Lebensraumtypen und/ oder charakteristischen Arten kommt, war gem. S
34 BNatSchG für beide Gebiete im Rahmen einer Verträglichkeitsuntersuchung zu prü-
fen, ob sie in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestand-
teilen erheblich beeinträchtigt werden.
Deckungsgleich mit der südlichen Grenze des FFH-Gebietes verläuft die Grenze des Na-
turschutzgebietes Geltinger Birk (Gesamtgröße 773 ha). Eigentümerin der NSG-Flächen
ist die Stiftung Naturschutz. Die Betreuung erfolgt durch den NABU, für das Management
des Gebietes und die Umsetzung und Steuerung der kontrollierten Wiedervernässung ist
die lntegrierte Station Geltinger Birk (LLUR) zuständig.
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Abb. 1: Vorhandene Schutzgebiete im Umfeld des Vorhabens

NATURA 2000 - Verträqlichkeitsuntersuchunq
Die NATURA 2000 Verträglichkeitsuntersuchung wurde durchgeführt durch die Gesell-
schaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung mbH, Molfsee (Stand: 14. Oktober
2015). Erhebliche Beeinträchtigungen sowohl des FFH-Gebietes als auch des Vogelschutz-
gebietes in seinen für die Erhaltungsziele bzw. den Schutzzweck maßgeblichen Bestand-
teilen können auch unter Berücksichtigung kumulativer bzw. summierender Wirkungen
durch andere Projekte ausgeschlossen werden.

UVP-Vorprüfunq
Gem. Punkt 18.1.2 Anlage 1 Liste "UVP-pflichtige Vorhaben" zum UVPG ist beim Bau eines
Feriendorfes (...) für das im bisherigen Außenbereich ein Bebauungsplan aufgestellt wird,
mit einer Bettenzahl von jeweils insgesamt 100 bis weniger als 300 (...) eine allgemeine
Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich. Diese erfolgte anhand der Checkliste im Anhang
durch die Untere Naturschutzbehörde Kreis Schleswig-Flensburg mit folgendem Ergebnis:
Eine UVP wird seitens der Unteren Naturschutzbehörde nicht für erforderlich gehalten (Mail
von Frau B. Koch, UNB Kreis Schleswig-Flensburg, 05.10.2015).
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6.2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
Bestand und Bewertung

Schutzqut Boden

Gemäß Bodengutachten (Sachverständigen-Ring Dipl. lng. H.-U. Mücke GmbH,
23.02.2015, s. Anlg.) ist im Untersuchungsgebiet unterhalb der anthropogenen Deckschich-
ten (Mutterbodenschichten, Auffüllungen bis ca. 2 m Tiefe) mit pleistozänen Geschiebe-
mergeln zu rechnen. ln bindigen Schichten sind lokal geringmächtige Sandlagen vorhan-
den.
lm Rahmen des o.g. Bodengutachtens wurden keine relevanten, nutzungsbedingten Ver-

unreinigungen des Untergrundes durch die Schadstoffe MKW, BTEX-Aromaten, LCKW o-

der PCB im Bereich der untersuchten KVF festgestellt. lm Bereich der Tankstelle, der Ab-
schmierrampe und des Trafos liegen nur geringfügige Bodenverunreinigungen vor. Auf dem
Standort liegen keine schädlichen Bodenveränderungen gemäß Bundes-Bodenschutzge-
setz vor. Gemäß Stellungnahme des Kreises Schleswig-Flensburg, Fachdienst Abfall und

BodenschuU (19.03.2015 I 31.08.2015) zum Gutachten sind noch folgende Maßnahmen
durchzuführen:

Die festgestellte MKW-Verunreinigung im Bereich des Trafos ist mit fachgutachter-
licher Begleitung auszuheben und ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Entsorgungs-
belege sind mit einem Vermerk des Fachgutachters der unteren Bodenschutzbe-
hörde vorzulegen.
Bei sämtlichen Erdarbeiten auf dem Gelände ist durch den Bauherrn, die örtliche
Bauleitung sowie die ausführenden Firmen auf Auffälligkeiten wie Bodenverfärbun-
gen, Geruch (2. B. nach Mineralö|, Lösungsmitteln), die auf mögliche Bodenverun-
reinigungen hinweisen, zu achten.
Sollten bei den Erdarbeiten weitere kleinräumige Verunreinigungen festgestellt wer-
den, sind diese auszuheben und zu entsorgen. Bei größeren Auffälligkeiten ist die
untere Bodenschutzbehörde zu informieren.
Die auf dem Grundstück befindliche Eigenbedarfstankstelle mit den dazugehörigen
Tanks sowie die vorhandenen Heizöltanks sind ordnungsgemäß stillzulegen, d.h.:

Die Tanks einschließlich der Betriebsrohrleitungen sind durch einen zugelassenen
Fachbetrieb nach Wasserhaushaltsgesetz vollständig zu entleeren und zu reinigen.

Die ordnungsgemäß erfolgte Stilllegung ist durch einen Sachverständigen nach $
22 Anlagenverordnung (VAwS) überprüfen zu lassen.
Wird ein Tank sowie die Rohrleitungen ausgebaut, so hat der Ausbau in Anwesen-
heit des Sachverständigen zu erfolgen.
Bleibt ein Tank nach seiner Stilllegung im Erdreich liegen, so ist der Tank mit einem
festen Füllstoff, z.B. Sand, Schaumbeton, zu verfüllen. Leckanzeigeflüssigkeiten
sind weitgehend zu entfernen. Die Ausrüstungsteile sind zu demontieren. Be-
triebsrohrleitungen sind abzutrennen und zu verschließen.
Die Abgabeeinrichtung und alle sonstigen spezifischen Anlagenteile sind zu demon-
tieren.
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Schutzqut Wasser

Nördlich und östlich des Plangebietes verläuft der Hundegraben, hier grenzen auch die
Vernässungsflächen der Wiedervernässungsmaßnahme auf der Geltinger Birk an. Der jet-
zige Wasserstand liegt bei -1 ,02 bis -1 ,10 u. NN. lm Winterhalbjahr werden im Bereich der
Kaserne Sturmfluten simuliert, dabei wird für 24 Stunden der Wasserstand auf -0,50 m u.

NN angehoben (Auskunft Nils Kobarg, 23.4.2015). Der Einstau auf -0,50 m u. NN erfolgt
i.d.R. zweimal im Winter, wobei die Füllzeit des Polders ca. 1 Woche und die Entleerungs-
phase 5 Tage beträgt. Der Wasserstand wird während der Zugzeit und um den Zustrom
von Seewasser zu verstärken mehrfach auf -1 ,30 bis 1,40 m u. NN abgesenkt (Nils Kobarg,
LLUR SH, lntegrierte Station Geltinger Birk, Stellungnahme 28.08.2015)
Oberflächengewässer befinden sich nicht im Plangebiet.

Schutzout Pflanzen

Die Kartierung der Biotoptypen erfolgte anhand der Kartieranleitung und dem Biotoptypen-
schlüssel für die Biotopkartierung Schleswig-Holstein (Landesamt für Landwirtschaft, Um-
welt und ländliche Räume Schleswig-Holstein, Stand Mai 2015). Hinsichtlich des Bestandes
s. auch Karte Bestand Biotoptypen im Anhang.
Eine Kartierung von Rote-Liste-Arten der Pflanzen erfolgte in Abstimmung mit der UNB
Kreis Schleswig-Flensburg nicht, da hier aufgrund des Fehlens von Sonderstandorten keine
Rote-Liste Arten zu erwarten sind.
Das Gelände ist geprägt durch Gebäude, asphaltierte Straßen und Plätze, Wiesen- und
Brachflächen verschiedener Stadien, zum Teil mit Gehölzaufwuchs, Einzelbäume, Knicks,
Feldhecken, Baumreihen, Gebüsche, Feldgehölze und Waldbereiche.
Wenn man das Gelände von Süden betritt, befindet sich direkt östlich das Wachgebäude,
weiter östlich die ehemalige Tankstelle, die KFZ-Halle und nördlich davon die Anhänger-
halle mit Zu'fahrt vom zentralen Hauptweg und Versiegelung zwischen den Hallen. Zwr
schen den Gebäuden und versiegelten Flächen befinden sich ruderale Grasfluren und Ge-
büsche. Südlich der KFZ-Halle befindet sich ein Baumbestand (v.a. Spitzahorn) am Hang.
Nördlich der Anhängerhalle befindet sich der versiegelte Waschplatz. Östlich und nördlich
daran schließt sich ein lichter bis lückiger Ahorn-Erlen-Mischwald an. Dieser reicht nördlich
der beiden Fahrzeughallen bis an den Hauptweg heran. Am Hauptweg befindet sich an-
grenzend an den Wald eine Fläche mit Kartoffelrose. Nordöstlich des Waldbereiches befin-
den sich, tiefergelegen, ein Betriebsgebäude sowie der Exerzierplalz, auf den der Haupt-
weg mündet. Vor dem Betriebsgebäude befinden sich ehemalige Grünflächen, die jetzt als
ruderale Grasfluren, z.T. mit einsetzender Verbuschung anzusprechen sind. Östlich und
südlich des Exerzierplatzes befindet sich eine mit Gebüschen bewachsene Böschung. Un-
terhalb der Böschung liegt im Osten eine ungenutzte Grünlandfläche mit Gehölzauflryuchs,
die Grasschicht wird nahezu ausschließlich vom Wolligen Honiggras bestimmt. Von der
Grünlandfläche geht es nach Osten eine kleine Böschung hinunter, die im Norden von
Brennnessel und Röhricht bewachsen ist. lm mittleren Bereich befindet sich eine land-
schaftsbildprägende Esche. Südlich der Esche schließt eine Feldhecke aus Eschen an (ge-
setzlich geschützt).
Weiter nördlich befindet sich an der Plangebietsgrenze zur Vernässungsfläche ein Gehölz-
streifen. Nördlich dieses Bereiches schließt der Hundegraben an. Der westliche Teil des
Gehölzstreifens (Flurstück im Eigentum der Stiftung Naturschutz) wird bestimmt von Hyb-
rid-Pappeln, weiterhin kommt Ahorn vor. Der östliche Teil des Gehölzstreifens stellt sich als
entwässerter Erlenbruchwald dar, in der Krautschicht finden sich Große Sternmiere, Wald-
Frauenfarn, Brennnessel, Scharbockskraut, Klettenlabkraut, Brombeere. Der Erlenwaldbe-
reich unterliegt nach Aussage von Herrn Schneider (Untere Forstbehörde Flensburg, email
an Herrn Kobarg vom29.9.2014) nicht dem Landeswaldgesetz.
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An den Exerzierplatz schließt nördlich, abgegrenzt durch ein Erlen- und Weidengebüsch,
der ehemalige Sportplatz an. Diese Fläche wird dominiert vom Wolligen Honiggras, weiter-
hin kommt viel Spitzwegerich vor, weitere Arten sind Glatthafer, Hopfenklee, Weiß-Klee,
Gänseblümchen. lm nordöstlichen Bereich ist die Fläche nahezu ausschließlich vom Ho-
niggras dominiert, hier kommen fast keine Kräuter vor. Die Fläche ist als ungenutztes, mä-
ßig artenreiches Grünland anzusprechen, es ist jedoch zu berücksichtigen, dass es sich um
einen ehemaligen Sportplatz (möglicherweise mit entsprechendem Unterbau) handelt, auf
dem auch eine befestigte Laufbahn vorhanden war.
Nördlich des ehemaligen Sportplatzes befindet sich ein Gebäude. Vor dem Gebäude befin-
det sich Gebüsch und eine ruderale Grasflur, in den Randbereichen zahlreiche Bäume und
Büsche. Südwestlich angrenzend an das Gebäude befindet sich unter dem Gehölzbewuchs
eine versiegelte Fläche, deren Verlauf nicht mehr erkennbar ist.
lm Norden des Plangebietes befindet sich zwischen Wanderweg und Zaun eine nahezu
dreieckige Fläche, die als ruderale Staudenflur trockener Standorte anzusprechen ist. Es
kommt viel Spitzwegerich vor, weiterhin Weiß-Klee, Wolliges Honiggras, Löwenzahn, Vo-
gel-Wicke und Glatthafer. An Kennarten der Trockenrasen kommen hier Schaf-Schwingel,
Hornklee, Hopfenklee und Schafgarbe vor. Da keine hinreichende Anzahl von Kennarten
der Trockenrasen vorhanden ist, unterliegt die Fläche nicht dem Biotopschutz.
Nordöstlich dieser Fläche befindet sich ein efi,ra 12 m breiter Streifen, der ausschließlich
von Gräsern bestimmt ist (Ruderale Grasflur).
Die Grenzen des Plangebietes im Westen und Nordwesten sind mit einem zwischen 5 und
15 m breiten Gehölzstreifen bestanden. Hier kommt viel Feldahorn vor, weiterhin Weißdorn,
Mirabelle, Schlehe, Kartoffelrose, Eiche, Weide, Bergahorn, Hasel, Eberesche, Roter Hart-
riegel, Rote Heckenkirsche, Traubenkirsche.
lm Nordwesten des Plangebietes befindet sich eine weitere Grünlandfläche. Diese wird do-
miniert von Wolligem Honiggras und Spitzwegerich. Weiterhin kommen Glatthafer, Schaf-
schwingel, Rasen-Schmiele und Gewöhnliches Knäuelgras, Vogel-Wicke, Wiesenkerbel,
Löwenzahn, Weiß-Klee, Hopfenklee und Gänseblümchen vor. lm nordöstlichen Bereich
wird die Wiese vom Honiggras dominiert, hier kommen kaum Kräuter vor. Die Grünlandflä-
che wird aufgrund der hohen Deckung vom Wolligen Honiggras dem Biotoptyp Mäßig ar-
tenreiches Wirtschaftsgrünland, ungenutzt und verbuschend, zugeordnet
Nördlich des Hauptweges im zentralen Bereich des Planungsgebietes befinden sich vier
Gebäude (von West nach Ost: Betreuungsgebäude, Wirtschaftsgebäude, zwei Unterkunfts-
gebäude). Zwischen den Gebäuden findet sich zum Teil Versiegelung, zum Teil ruderale
Grasfluren, bereichsweise mit Gehölzaufwuchs, Gebüsche und Gehölze.
Die Gehölzbestände im zentralen Bereich der Fläche sind größtenteils durch Sukzession
innerhalb der 20 Jahre nach Aufgabe der Liegenschaft durch die Bundeswehr entstanden
und zum Teil noch von Ziergehölzen (2.8. Schneebeere, v.a. nahe der Gebäude) durch-
setzt. Der größte Teilder Gehölz- und Gebüschflächen im Umfeld der Gebäude ist ca. 10-
15 Jahre alt und von Arten wie Spitzahorn, Bergahorn, Feldahorn, Hainbuche, Hasel,
Weide, Weißdorn, Eberesche und Traubenkirsche bestimmt. An nicht heimischen Arten
kommen zum Beispiel Schneebeere, Kartoffelrose und Zwergmispel vor.
Derzeit sind auf dem Gelände 43 Einzelbäume vorhanden. Diese sind größtenteils in Ge-
hölzstrukturen eingebunden, jedoch sind die Gehölzstrukturen jünger und somit die größe-
ren Bäume als Einzelbäume erfasstworden. Von den 43 Einzelbäumen sind 12 als nicht
einheimisch (Kiefer, Hybridpappel) anzusprechen. Somit verbleiben 31 einheimische Ein-
zelbäume (Spitzahorn, Bergahorn, Feldahorn, Buche, Hainbuche, Eiche, Esche).
Nördlich der vier Gebäude befindet sich ein Wall. Dieser wurde vermutlich durch die Bun-
deswehr angelegt, ist in Bereichen mit Hasel und Brombeere bewachsen, in Bereichen aber
auch gehölzfrei. Da es sich nicht um einen alten Knick zur Begrenzung landwirtschaftlicher
Nutzflächen handelt, unterliegt er nicht dem gesetzlichen Schutz als Knick.
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An der südlichen Grenze des ehemaligen Kasernengeländes befindet sich ein Knick. Süd-
lich angrenzend ist eine Grünlandfläche in den Geltungsbereich einbezogen. Die Grünland-
fläche wird dominiert vom Wolligen Honiggras, weiterhin kommen Weißklee, Löwenzahn,
Spitzwegerich und Hopfenklee vor. Aufgrund der hohen Deckung vom Wolligen Honiggras
wird die Fläche dem Biotoptyp GYy Mäßig artenreiches Wirtschaftsgrünland zugeordnet.
Die Grünlandfläche wird im Osten durch einen zur Niederung abfallenden Hang mit Gehölz-
bewuchs (Schlehen) und nach Süden und Westen durch einen Knick begrenzt. lm Westen
befindet sich eine Knickdurchfahrt als Zufahrl zur Grünlandfläche.
Angrenzend an das Plangebiet finden sich im Süden und Westen Ackerflächen, im Norden
und Nordosten die Vernässungsflächen und im Südosten Grünland.

Biotooschutz
Nach $ 25 LNatSchG geschützte Biotope sind im Planungsgebiet nicht vorhanden.
Der Knick außerhalb des Waldbereiches an der südlichen Grenze des ehemaligen Kaser-
nengeländes sowie die Knicks südlich und westlich der im Süden des ehemaligen Kaser-
nengeländes gelegenen Grünlandfläche sind nach $ 21 LNatSchG geschützt. Die Eschen-
reihe im Südosten des Plangebietes ist als Feldhecke ebenfalls gemäß $ 21 LNatSchG
geschützt.

Waldumwandlunq
Für 6.501 m2 Wald im Plangebiet wurde eine Waldumwandlungsgenehmigung beantragt
und genehmigt (Bescheid vom 29.01.2015, Anderungsbescheid vom 26.10.2015). Dadurch
wird eine Ersatzaufforstung im Verhältnis 1:1,5 erforderlich. Die Größe der Ersatzauffors-
tungsfläche beträgt 0,9752 ha. Die Ersatzaufforstung mit standortheimischen Laubhölzern
erfolgt auf dem Flurstück 195, Flur 3 der Gemarkung Nieby, also im südlichen Teil des
Plangebietes. Die Genehmigung zur Waldumwandlung ist befristet bis zum 31 .12.2016. Die
Ersatzaufforstung ist bis zum 31 .12.2016 durchzuführen.

Schutzqut Tiere

Der folgende Abschnitt zum Schutzgut Tiere basiert auf den Ergebnissen der folgenden
Gutachten:

Gesellschaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung mbH: Feriendorf Geltin-
ger Birk - Artenschutzrechtliche Prüfung gem. SS 44,45 BNatSchG, Stand 14. Ok-
tober 2015
Gesellschaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung mbH: Feriendorf Geltin-
ger Birk - NATURA 2000 Verträglichkeitsuntersuchung für das FFH-Gebiet DE
1123-393 "Küstenbereiche Flensburger Förde von Flensburg bis Geltinger Birk" so-
wie das VSch-Gebiet DE 1123-491"Flensburger Förde" Stand 14. Oktober 2015

Fledermäuse
Eine aktuelle Nutzung der Gebäude als Winterquartier kann ausgeschlossen werden, da
während der Begehung weder Fledermäuse beobachtet, noch Spuren gefunden wurden.
Da eine Nutzung der insgesamt 4 Baumhöhlen im Planungsgebiet als Winterquartiere sehr
unwahrscheinlich ist (Voraussetzung für eine Nutzung sind alte Wälder mit einer hohen
Anzahl an Baumhöhlen), werden die Höhlen erst im Zuge der Rodungsarbeiten hinsichtlich
Besatz untersucht.
lm Rahmen der Kartierung wurde eine Wochenstube der Zwergfledermaus nachgewiesen.
Es wurden 3 Quartiere in 2 Gebäuden gefunden, die von der Wochenstubengemeinschaft
genutzt wurden (zur Lage s. Artenschutzrechtliche Prüfung, S. 14).

Wochenstuben anderer Arten bzw. weitere Wochenstuben der Zwergfledermaus können
dagegen ausgeschlossen werden.
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Die Keller der Gebäude wurden Anfang Mai verschlossen, um einen Besatz zu verhindern.

Amphibien
lm Plangebiet selbst sind keine Gewässer vorhanden. Es wurden Kleingewässer, Gräben

und überflutungsbereiche in bis zu 800 m Entfernung kartiert, um die Bedeutung des Plan-

gebietes als Winterquartier für die artenschutzrechtlich relevanten Arten einzuschätzen. lm

Untersuchungsgebiet wurden 4 Amphibienarten erfasst, jedoch liegen die Fundorte alle au-

ßerhalb des B-Plangebietes (kartographische Darstellung der Fundorte: Artenschutzrecht-

liche Prüfung S. 19).

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt darstellen:
Teichfrosch (RL SH: D*): Die Art ist über das ganze Untersuchungsgebiet in größe-

ren Beständen verbreitet. ln mehreren Bereichen wurden über 50 rufende Exemp-

lare festgestellt.
Grasfrosch (RL SH: V): Die Art wurde an zwei Stellen mit wenigen lndividuen (max.

5 Ex.) festgestellt. Beide Stellen liegen am Rand des Plangebietes im Übergangs-

bereich zur Überfl utungsfl äche.
Laubfrosch (RL SH: 3, Anhang lV): Zwei Fundpunkte mit jeweils mehr als 10 Rufern

rd. 600 m westlich des Plangebietes. Diese Daten stimmen mit den Verbreitungs-
daten des LLUR überein. Ein Vorkommen im Plangebiet kann daher ausgeschlos-

sen werden.
Erdkröte: Ein Fundpunkt mit über 100 Rufern am Rand des Plangebietes im Über-

gangsbereich zur Überflutungsfläche sowie ein wanderndes Exemplar auf der Zu-

fahrtsstra ße,,Sand koPPel".

Nach Aussage von Nils Kobarg (LLUR / lntegrierte Station Geltinger Birk, Stellungnahme

vom 28.08.2015) kommen im Bereich der Kaserne auch Teichfrosch und Rotbauchunke

vor. Rotbauchunke in den Gewässern bei Niebymaas(400 mwestlich) und (neu) in 2015

auch in der ehemaligen Bodenentnahme (280 m südlich).

Vöqel
Die Geltinger Birk hat eine hohe Bedeutung für Brutvögel. lm Rahmen einer Brutvogelkar-

tierung wurden daher alle Arten im Plangebiet sowie auf den umliegenden Flächen in einem

Umkreis von 200 m erfasst. Zusätzlich wurde die Vogelkartierung des LLUR (Michael Fi-

scher, NABU-Schutzgebietsreferent, 2014 und 2015) ausgewertet.

Brutvögel innerhalb des Plangebietes:
lm Plangebiet wurden 34 Brutvogelarten nachgewiesen. Bei den meisten Arten handelt es

sich um häufige Gebüschbrüter wie z.B. Dorngrasmücke, Heckenbraunelle, Zaunkönig und

Amsel. Zu den Höhlen- und Halbhöhlenbrütern gehören Bachstelze, Feldsperling, Garten-

baumläufer, Grauschnäpper, Kohlmeise und Blaumeise. Als reine Gebäudebrüter nisteten

Rauchschwalbe und Mehlschwalbe im Plangebiet. Ein Paar Dohlen hielten sich am Beginn

der Brutsaison am Schornstein eines Gebäudes auf, konnten aber ab dem 29.04.15 nicht

mehr beobachtet werden.
Weitere Arten waren je ein Paar vom Kuckuck und Mäusebussard, sowie Fasan und Bunt-

specht. Am Randbereich im Schilf zur Niederung brüteten noch Teichrohrsänger und Bläss-

huhn.
Die Brutdichte an Gebüschbrütern ist sehr hoch, was durch den langen Leerstand und dem

damit verbundenen Gehölzaufwuchs des Geländes begründet ist. Auch Nischen-, Höhlen-

und Halbhöhlenbrüter finden ausreichend Brutplätze und Nahrung vor.

Es wurden 14 Nistplätze von Höhlenbrütern und 9 Nistplätze von Halbhöhlenbrütern gefun-

den.
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Arten der Roten Liste konnten im Plangebiet nicht nachgewiesen werden. Der Kuckuck
steht auf der Vorwarnliste SH. Ausführliche Artenlisten finden sich im Artenschutzgutach-
ten.

Brutvögel der Niederung:
Außerhalb des Plangebietes wurden nur Arten kartiert, die potenziell durch von der Nutzung
des geplanten Feriendorfes verursachten Störungen betroffen sind. Dies sind innerhalb der
Niederung Limikolen sowie Gänse, Enten und Rallen im Nahbereich des Plangebietes. lns-
gesamt wurden folgende 6 Arten kartiert: Graugans, Kanadagans, Stockente, Blässhuhn,
Kiebitz und Rotschenkel. Bei Teichhuhn und Flussregenpfeifer besteht zudem Brutver-
dacht. Auf den Grünlandflächen brüteten außerdem noch Feldlerchen.
Hervorzuheben sind die Brutnachweise von Rotschenkel (3 Brutpaare, RL SH V) und Kie-
bitz (6 Brutpaare, RL SH 3), da die Bestände beider Arten im langfristigen Trend landesweit
einem deutlichen Rückgang unterliegen und die Arten durch Störungen potenziell beson-
ders empfindlich reagieren. Die Niederung mit den neu überfluteten Flächen hat sich als
wertvolles Bruthabitat für diese beiden Arten erwiesen.

Rastvögel:
Durch die neu geschaffenen, angrenzend an das Plangebiet liegenden Vernässungsberei-
che hat das östliche Teilgebiet der Geltinger Birk eine hohe Bedeutung für Rastvögel.
Rastvögelwurden im Umkreis von 400 m um das Plangebiet erfasst.
lnsgesamt wurden in den Niederungsbereichen und auf dem Sporn 82 Vogelarten mit 9.405
Exemplaren erfasst (Anzahl Exemplare: in der Summe, d.h. Vögel die sich über mehrere
Tage bzw. Wochen dort aufhielten wurden entsprechend mehrmals gezählt). Bei den Zah-
len ist zu berücksichtigen, dass es sich nur um den Frühjahrszug handelt, bei dem i.d.R.
weniger Zuggeschehen registriert wird als im Herbst. Die Zahlen verdeutlichen die hohe
Bedeutung der überfluteten Niederungsbereiche für Rastvögel. Entenvögel (dazu gehören
neben den eigentlichen Enten auch Schwäne, Gänse und Säger) waren mit 20 Arten und
Limikolen mit 21 Arten vertreten. Beide Artengruppen stellen damit 50 % aller Arten, was
die hohe Bedeutung der Überflutungsflächen gerade für Wasser- und Watvögel verdeut-
licht.
Es hat sich gezeigt, dass im nordöstlichen Niederungsbereich der Großteil des Rastgesche-
hens stattfindet. lm südwestlichen Niederungsbereich und auf dem Sporn wurden dagegen
sehr viel weniger Arten mit ebenfalls viel weniger Exemplaren angetroffen. Eine Artenliste
der kartierten Rastvögel findet sich im Anhang des Artenschutzgutachtens.

Durch die exponierte Lage am Ausgang der Flensburger Förde hat die Geltinger Birk eine
hohe Bedeutung für Zugvögel. Aufgrund der zu erwartenden Auswirkungen durch das ge-
plante Feriendorf wurde eine Erfassung des Vogelzuges aber nicht notwendig. Die Zugvö-
gel werden anhand einer Potenzialanalyse behandelt.

Weiterhin ist mit Säugetierarten wie z.B. Steinmarder, Rötelmaus, Gelbhalsmaus und Reh
zu rechnen. Die Arten sind häufig und unempfindlich. Mit seltenen Arten ist aufgrund der
vorhandenen Habitate sowie der Verbreitung der Arten nicht zu rechnen.

Schutzqut Orts- und Landschaftsbild

Das Gelände liegt an einem ostexponierten Hang mit einem Höhenunterschied von ca. 10
m.
Das ehemalige Kasernengelände ist nach Süden durch einen Knick eingegrünt. Südlich
schließt eine Grünlandfläche an, die im Süden ebenfalls durch einen Knick begrenzt wird.
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lm Westen und Nordwesten ist das Planungsgebiet durch einen Gehölzgürtel eingegrünt,
der zwischen 5 und 15 m breit ist.
lm Norden befindet sich das Flurstück der Stiftung Naturschutz mit großen Hybridpappeln
und weiteren Gehölzen. lm Nordosten liegt der Erlenwaldbereich. Östlich des Erlenwaldes
ist das Gelände auf einer Strecke von ca. 70 m offen zur Vernässungsfläche, bis zu einer
landschaftsbildprägenden Esche mit einem Stammdurchmesser von 60 cm. Ab hier verläuft
nach Süden eine Eschenreihe. Diese schließt nahezu an den im Süden gelegenen Wald-
bereich an.
Die Gebäude im Bestand sind größtenteils eingeschossig (Betreuungsgebäude, Wirt-
schaftsgebäude, zwei Unterkunftsgebäude, ca. 6 m hoch), ein Gebäude nördlich des ehe-
maligen Sportplatzes ist zweigeschossig (ca. 10 m hoch).

Schutzqut Mensch

Die nächste Wohnbebauung befindet sich etwa 350 m Luftlinie vom Eingangsbereich des
Planungsgebietes südöstlich im Ortsbereich von Nieby.
Das Planungsgebiet an sich hat als eingezäuntes ehemaliges Bundeswehrgelände keine
Erholungsfunktionen.
Die Geltinger Birk ist zur Erholungsnutzung über mehrere Rundwandenvege zugänglich.
Jährlich besuchen ca. 100.000 Erholungssuchende die Geltinger Birk. Ein Wanderweg führt
direkt westlich des Kasernengeländes entlang. An der Mühle Charlotte stehen 120 Park-
plätze zur Verfügung.
lm Jahr 2002 wurde mit dem Aufbau der lntegrierten Station auch ein Konzept für Rund-
wanderwege entwickelt. Diese 5 Rundwandenrrege und mehrere Reitwege sind inzwischen
gebaut und ausgeschildert. Diese führen sowohl durch das Naturschutzgebiet, wie auch
durch die angrenzenden Flächen der Stiftung Naturschutz. Die Wanderwege haben eine
Gesamtlänge von über 20 km. Die Wege sind überwiegend als Naturpfade ausgelegt und

damit nicht durchgängig für Radfahrer nutzbar. Der Weg um die Birk und zurück über die
Straßen von Falshöft bis Goldhöft ist gut mit dem Fahrrad nutzbar. lm Jahr 2015 soll dieser
Weg noch besser für Fahrräder hergerichtet werden. Der Weg nördlich der Ortslage Nieby
wird in naher Zukunft noch etwas verkürzt und begradigt (Nils Kobarg, LLUR / lntegrierte
Station Geltinger Birk, Stellungnahme vom 28.08.2015).
Der Wanderweg von Falshöft in Richtung Mühle Charlotte führt unmittelbar südlich des Ka-
sernengeländes entlang des Flurstücks 194 (Gemarkung Nieby, Flur 3), das dem vormali-
gen Besitzer der Kaserne gehört. Hier gibt es einen Nutzungsvertrag zwischen der Ge-
meinde Nieby und dem Eigentümer der südlich angrenzenden Ackerfläche.
Der Krötenweg führt unmittelbar am West- und Nordrand des Kasernengeländes entlang
und weiter zum Polderdeich und zur Ostsee.

Das Plangebiet liegt nach Generalplan Küstenschutz (Fortschreibung 2012) am Rande
bzw. randlich innerhalb eines potentiell signifikanten Hochwasserrisikogebietes (Gelände

unterhalb + 3,0 m ü.NHN).

Schutzqut Kulturqüter

ln der archäologischen Landesaufnahme sind im südlichen Teil des Plangebietes die Stein-
gräber mit den Nummern 37, 38 und 39 dargestellt. lm Nordosten auf der Grünlandfläche
befindet sich das Steingrab mit der Nummer 36. lm Norden auf dem Flurstück der Stiftung
Naturschutz und südlich davon befindet sich die archäologische Siedlungsfläche mit der
Nummer 23.lm zentralen Bereich des Planungsgebietes befinden sich die Einzelfunde mit
den Nummern 11 und 49.
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Schutzqut Klima und Luft

Das Klima im Planungsgebiet ist als gemäßigtes, feucht-temperiertes, ozeanisches Klima
zu bezeichnen. Die Hauptwindrichtung ist West bis Südwest.
Das Gelände fällt nach Nordosten ab. Es handelt sich um ein bereits bebautes Gelände,
das in der freien Landschaft liegt.
Das Gelände hat keine besondere Bedeutung für den Luftaustausch und die Frischluftent-
stehung.

Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Schutzoütern
Neben den einzelnen Schutzgütern sind auch die Wechselwirkungen zwischen ihnen zu
berücksichtigen. Hier sind Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Schutzgütern zu nen-
nen, die innerhalb der räumlichen Funktionsbeziehung planungsrelevant sein können.

lm Planungsgebiet relevant sind die Wechselwirkungen zwischen
Boden und Wasserhaushalt
Vegetation und Eignung als Tierlebensraum (Bedeutung der Gehölzstrukturen als
Nah run gs- Brut- und Ü ben,rrinteru ngssta ndorte)
Landschaftsbild und Vegetation (Eingrünung)

ln der folgenden Auswirkungsprognose werden diese Wechselwirkungen bei den einzelnen
Schutzgütern berücksichtigt.

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung
Negative Auswirkungen ergeben sich für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Orts- und Land-
schaftsbild und Mensch.
Negative Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima / Luft und Kulturgüter
sind nicht absehbar.
Die genannten Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind in der Eingriffs-/Ausgleichs-
bilanz näher beschrieben.

Folgende Auswirkungen sind abzusehen:

Schutzqut Boden

Durch das abfallende Gelände und zum Teilgrößere Höhenunterschiede kommt es voraus-
sichtlich zu Abgrabungen und Aufschüttungen. Das genaue Ausmaß kann zurzeit noch
nicht benannt werden, es kommt jedoch nicht zu Verlusten oder starken Veränderungen
der natürlichen Bodenfunktionen, da das jetzige Relief größtenteils durch die Bundeswehr
entstanden ist und die Böden stark anthropogen überprägt sind. ln Rücksprache mit Herrn
Polensky (UNB Schleswig-Flensburg) handelt es sich bei Aufschüttungen und Abgrabun-
gen nicht um ausgleichspflichtige Eingriffe in das Schutzgut Boden.

Anlagebedingte Auswirkungen:
Die Versiegelung im Bestand beträgt 19.059 m2. Die Versiegelung im Bestand wird voll-
ständig entsiegelt.
Die Neuversiegelung beträgt 13.133 m2 Vollversiegelung und 9.389 m2 Teilversiegelung.
M inimierungsmaßnahmen :

Reduzierung der versiegelten Flächen auf das notwendige Mindestmaß (Gebäude,
zentrale Erschließungsstraße)
Verkehrsflächen werden zu einem großen Teil versickerungsfähig ausgestaltet.
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= Ergebnis: lm Hinblick auf das Schutzgut Boden ist bau-, anlage- und betriebsbedingt
nicht mit negativen Umweltauswirkungen zu rechnen, da sich hinsichtlich der Versiege-
lung eine positive Bilanz ergibt (s. Eingriffs-Ausgleichsbilanz)

Schutzqut Wasser / Grundwasser

Baubedingte Auswirkungen:
Während der Bauarbeiten könnte es im schlimmsten Fall durch Einträge in die Vernäs-
sungsflächen zu einer Verunreinigung des Oberflächenwassers kommen.

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen:
Das Oberflächenwasser wird versickert.
Die Abwässer werden durch eine betriebseigene Kläranlage gereinigt, in den vorhandenen
und geplanten Löschwasserreservoirs zwischengespeichert und von dort dann in den nord-
östlich gelegenen Vorfluter (Hundegraben) eingeleitet.
Da es sich um geklärtes Wasser handelt, ist hier nicht mit einer Beeinträchtigung der Was-
serqualität zu rechnen.
Die Versiegelung im Bestand beträgt 19.059 m2 Vollversiegelung, die Neuversiegelung be-
trägt 13.133 m2 Vollversiegelung und 9.389 m2 Teilversiegelung. Da etwas weniger als die
Hälfte (ca.42 %) der Neuversiegelung sickerfähig ausgestaltet sein wird und die vollversie-
gelte Fläche gegenüber dem Bestand reduziert wird, ist nicht mit Auswirkungen auf den
Wasserhaushalt (Grundwasser) zu rechnen.

M inimierungsmaßnahmen :

Reduzierung der versiegelten Flächen auf das notwendige Mindestmaß (Gebäude,
zentrale Erschließungsstraße)
Verkehrsflächen werden zu einem großen Teilversickerungsfähig ausgestaltet.
vor Beginn von Abrissarbeiten und Arbeiten an alten Tanks und Rohrleitungen sind
alle Entwässerungsleitungen (Oberflächenwasser und Klärurasser) am Übergang zu
den Überflutungsflächen zu schließen.

= Ergebnis: Mit einer Beeinträchtigung der Wasserqualität im Bereich der Vernässungs-
flächen ist nicht zu rechnen, da während der Baumaßnahmen entsprechende Schutz-
maßnahmen getroffen werden. Nach Fertigstellung der Anlage wird nur geklärtes Was-
ser eingeleitet.
Da sich hinsichtlich der Versiegelung eine positive Bilanz ergibt, ist nicht mit Auswirkun-
gen auf das Grundwasser zu rechnen.

Schutzqut Pflanzen

Bau- und anlagebedingte Auswirkungen.
Es wurden 31 einheimische Einzelbäume kartiert (s. Bestandsaufnahme). Davon können
15 einheimische Bäume sowie eine Kiefer erhalten bleiben. Somit fallen 16 einheimische
Einzelbäume weg. Der Stammdurchmesser der wegfallenden Bäume beträgt 25 - 50 cm.

Es kommt zu einer Rodung von Gehölzbeständen (Feldgehölze und Gebüsche). Ein großer
Teil der Gehölzbestände ist durch Sukzession innerhalb der 20 Jahre nach Aufgabe der
Liegenschaft durch die Bundeswehr entstanden und zum Teil noch von Ziergehölzen (2.8.
Schneebeere, v.a. nahe der Gebäude) durchsetzt.
Es fallen 5.432 m2 sonstige Gebüsche und 1 1 .542 m2 sonstige Feldgehölze weg, insgesamt
16.974 m2. Die wegfallenden Gehölzstrukturen haben auch eine Bedeutung als Nahrungs-
, Brut- und Üben'yinterungsstandort für die Tierwelt (v.a. Vögel).

26



Gemeinde Nieby: VB 1 ,,Sandkoppel" Begründung Stand Entwurf / November 2015

Minimierungsmaßnahmen :

Erhalt von geeigneten Einzelbäumen im Plangebiet
Größtenteils Erhalt der Grünstrukturen an den Plangebietsgrenzen
Extensive Nutzung der Saumflächen angrenzend an Gehölzstrukturen

= Ergebnis: lm Hinblick auf das Schutzgut Pflanzen kommt es durch Verlust von Gehölz-
strukturen und Einzelbäumen zu einer mittleren Beeinträchtigung.

Folgende Ausgleichsmaßnahmen sind vorgesehen:
Neupflanzung von einheimischen Bäumen im Plangebiet
Neupflanzung von Gehölz- und Gebüschstrukturen im Plangebiet (Brombeerflächen,
Hundsrosen-Hecke mit Baumreihe, Ergänzung der Eingrünung im Westen, Streuobstwiese,
Gebüschstreifen als Pufferzone zum verbleibenden Wald, Pflanzung von 25 m2 Gehölz-
strukturen pro Ferienhaus ohne Standortbindung) und außerhalb des Plangebietes (Eingrü-
nung Zufahrtsstraße).

Schutzqut Tiere

Die Aussagen zum Schutzgut Tiere im Umweltbericht basieren auf der Artenschutzrechtli-
chen Prüfung gem. S 44, 45 BNatSchG sowie der Natura 2O0O-Verträglichkeitsuntersu-
chung, erstellt durch die Gesellschaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung mbH,
Kiel. Stand Entwurf, 14.10.2015).

Bau- und anlagebedingte Auswirkungen:
Der Abriss der Gebäude kann zu einem Verlust von lndividuen führen und führt zu einem
Verlust von Lebensräumen (Fledermäuse, Gebäudebrüter). Drei Wochenstuben-Quartiere
der Zwergfledermaus wurden in Gebäuden gefunden. Acht Brutplätze von Gebäudebrütern
wurden gefunden je 4 von Rauchschwalbe und Mehlschwalbe).

Die Rodung von Gehölzbeständen führt zu einem Verlust von Lebensräumen für Vögel
(Gebüsch- und Baumbrüter, Höhlen- und Halbhöhlenbrüter). Es wurden 14 Nistplätze von
Höhlenbrütern und 9 Nistplätze von Halbhöhlenbrütern gefunden.
Für Gebüsch- und Baumbrüter sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich, da in aus-
reichendem Maße neue Gehölzstrukturen geschaffen werden (s. Schutzgut Pflanzen).
Die Rodung erfolgt außerhalb der Brutzeit.

Die Rodung von Gehölzbeständen führt zu einem Verlust von Lebensraum für Säugetiere,
jedoch handelt es sich hier um häufige, unempfindliche Arten die ausweichen können.

Lärm durch Bautätigkeiten kann zu Scheuchwirkungen im Niederungsbereich und damit zu
einem Verlust an Brutflächen sowie einem Verlust an Rastflächen führen. Gemäß Na-
tura2OOO-Verträglichkeitsuntersuchung (S. 54) haben die Baumaßnahmen einen Wirkraum
von 300 m um das Plangebiet. Somit ist nicht auszuschließen, dass visuelle und akustische
Störungen auch die Bereiche der Brutinseln erreichen. Vögel gewöhnen sich schnellan von
Maschinen ausgehende Störungen, so dass baubedingte visuelle und akustische Emissio-
nen auch im Bereich bis 300 m vermutlich nur zu Beginn zu Störwirkungen führen.

Betriebsbedingte Auswirkungen :

Der Besucherverkehr im Plangebiet kann zu Scheuchwirkungen im Niederungsbereich und
damit zu einem Verlust an Rastflächen führen. lm westlichen Bereich des Plangebietes mit
lückigen, teilweise fehlenden Gehölzen sind Störungen zu erwarten. lm Artenschutzgutach-
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ten (S. 38) wird ein Wirkraum von rd. 4 ha prognostiziert, der als Rastfläche für Vögelweg-
fällt. Die durch Störung betroffenen Rastflächen machen 2,2,% der gesamten Überflutungs-
flächen auf der Geltinger Birk aus. Aufgrund des geringen Flächenanteils, der durch Stö-
rungen für Rastvögelwegfällt, bleibt genügend Ausweichfläche im direkten Umfeld vorhan-
den.

Falls Besucher oder freilaufende Hunde die Niederungsflächen während der Brutzeit betre-
ten, kann es zu einem Verlust von Brutflächen sowie zu einem Verlust an lndividuen kom-
men.

Aufgrund der vorhandenen und ergänzend vorgesehenen Eingrünung wird keine durchgän-
gige Lichtkulisse gegeben sein. Für die Wege ist lediglich eine orientierende, auf den Weg
strahlende Beleuchtung vorgesehen (mit insektenfreundlichen Leuchtmitteln). Somit kommt
es nicht zu lrritationen der Vögel in den Niederungsflächen bei Dunkelheit.

Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen:
Auswirkungen auf Zugvögel durch Lärm während der Bauarbeiten sowie durch betriebsbe-
dingte Lichtimmissionen können ausgeschlossen werden. Der meiste Vogelzug ist auf der
Ostsee bzw. über der Förde sowie entlang der Küstenlinie zu erwarten. Der Vogelzug über
dem Meer bzw. über Küstengewässern, wie z.B. Entenzug, findet oft in niedrigen Höhen
statt. Vögel, die direkt über das Plangebiet ziehen, wie z.B. Greifuögel, Gänse oder Krani-
che, fliegen dagegen i.d.R. in größeren Höhen (GFN, 2015).

Minimierungsmaßnahmen:
- der Edenwaldbereich zur Vernässung wird erhalten und niederwaldartig gepflegt
- Maßnahmen der Besucherlenkung: breite Brombeerhecke, Zaun und Sperrgräben

verhindern das Betreten
- mit baulichen Nutzungen wird ein Abstand von 60 m zu den Brutinseln eingehalten
- Festlegung von Bauzeitfenstern - Gehölzrodungen
- Festlegung von Bauzeitfenstern - Gebäudeabriss
-,,fledermausschonende"Abrissmethode
- Verschlussvon Fledermausquartieren

Ergebnis:
lm Hinblick auf das Schutzgut Tiere kommt es bei Umsetzung der Minimierungsmaßnah-
men zu einer mittleren Beeinträchtigung.

Folgende Ersatzmaßnahmen sind vorgesehen:
- Neuschaffung von Fledermausquartieren (Aufbauten mit Quartierkästen bzw. Auf-

hängen von Quartierkästen an Bäumen)
- Neuschaffung von Nistplätzen für Höhlen-, Halbhöhlen- und Gebäudebrüter.

Schutzqut Orts- und Landschaftsbild

Anlagebedingte Auswirkungen :

Das geplante Servicegebäude hat eine Firsthöhe von ca. 6,00 m, die geplanten Ferienhäu-
ser haben eine Firsthöhe von 8,5 - 9 m. Die Bestandsgebäude sind überwiegend einstö-
ckig, ca. 6 m hoch, das Gebäude nordwestlich des Sportplatzes zweistöckig, ca. 10 m hoch.
Die vorhandene Eingrünung im Plangebiet wird größtenteils erhalten. Es ist davon auszu-
gehen, dass auch die Eingrünung auf dem Grundstück der Stiftung Naturschutz im Nord-
westen erhalten bleibt. Nach Süden, Südosten und Südwesten, Osten, Norden und Nord-
osten ist das Plangebiet somit gut eingegrünt.
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Eine Fernwirkung hat das Plangebiet nach Nordosten, weil hier auf einer Länge von ca. 70
m keine Eingrünung besteht. Aus den anderen Richtungen sind die Bestandsgebäude
durch die vorhandene Eingrünung aus der Entfernung (Fernwirkung) kaum zu sehen.
Das Orts- und Landschaftsbild im Nahbereich verändert sich, jedoch fügen sich land-
schaftstypische Reetdachhäuser besser in das Landschaftsbild ein als die vorhandenen
Bundeswehrgebäude12.

Eingriffe in das Landschaftsbild erfolgen durch folgende Maßnahmen:
- Neubau von 41 Reetdachhäusern (Firsthöhe ca. 8,5 - I m) und einem Servicege-

bäude (Firsthöhe ca. 6,00).
- Freilegung von Sichtachsen: Rodung der vorhandenen Eingrünung im Nordwesten
- Rodung von 16 heimischen Einzelbäumen

Minimierungsmaßnahmen :

- Die Knicks im Süden sowie die Eschenreihe im Osten sind zu erhalten.
- Erhaltung des Waldbereiches im Südosten
- Die Eingrünung nach Nordosten (Erlenwald) wird erhalten und niederwaldartig ge-

pflegt.
- Die Eingrünung im Südwesten (Gehölzgürtel) soll auf einem 5 - 9 m breiten Streifen

erhalten bleiben und ergänzt werden.
- Es werden 15 einheimische Bäume aus dem Bestand erhalten, darunter ein land-

schaftsbildprägender Baum.
- LandschaftstypischeBauweisemitReetdächern

= Ergebnis: Das Vorhaben liegt in einem sensiblen Bereich (Landschaftsschutzgebiet).
Da es sich beim unmittelbaren Plangebiet um einen vorbelasteten Bereich handelt (be-
stehende Bebauung) und das Landschaftsbild voraussichtlich nach Umsetzung der Pla-
nung nicht wesentlich gestört sein wird (vorhandene und geplante Eingrünung, land-
schaftstypische Bauweise) und sich die Auswirkungen vor allem auf den unmittelbaren
Nahbereich beschränken und nur eine geringe Fernwirkung des Vorhabens besteht, ist
von einer mittleren Beeinträchtigung auszugehen.

Folgende Ausgleichsmaßnahmen sind vorgesehen:
Anlage einer 1,30 m bis 1,50 hohen und 4- 9 m breiten Wildhecke (Hundsrose, Rosa
canina) mit amorphem Verlauf und einer Baumreihe aus Eichen (Quercus robuly zur
Eingrünung.
Ergänzung der Eingrünung im Westen
Eingrünung Zufahrtsstraße
Neupflanzung von 50 Bäumen ohne Standortbindung zur Durchgrünung
Neupflanzung weiterer Gehölz- und Gebüschstrukturen im Planungsgebiet zur
Durchgrünung (Brombeerflächen, Streuobstwiese, Gebüschstreifen zum verblei-
benden Wald, Pflanzung von 25 m2 Gehölzstrukturen pro Ferienhaus ohne Stand-
ortbindung) und au ßerhalb des Planungsgebietes (Eingrünung Zufahrt).

Schutzqut Mensch

Auf das Plangebiet einwirkende, die beabsichtigte Ferienhausnutzung möglicherweise be-
einträchtigende Emissionen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gegeben.

12 Siehe anliegende ,,Gänsesicht"; dort ist die Gebäudewirkung von den Brutinseln aus gesehen dargestellt.

29



Gemeinde Nieby: VB '1 ,,Sandkoppel" Begrundung Stand Entwurf / November 2015

Baubedingte Auswirkungen :

Durch den Abriss wird es zu temporären Belastungen durch Lärm kommen. lm Ortsbereich
von Nieby befindet sich etwa 350 m Luftlinie südöstlich vom Eingangsbereich des Pla-
nungsgebietes die nächste Wohnbebauung. Die Abrissarbeiten werden sich voraussichtlich
über einen Zeitraum von drei bis vier Monaten erstrecken.

Betriebsbedingte Auswirkungen :

Die geplante touristische Nutzung selbst erzeugt Kraftfahrzeugverkehr, dessen Auswirkun-
gen auf die betroffenen, an der Dorfstraße und der Zufahrtsstraße Sandkoppel gelegenen
Wohnlagen im Rahmen einer Verkehrslärmuntersuchungl3 vorsorglich geprüft wurden. lm
Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Orientierungswerte nach DIN 18005 -Schallschutz
im Städtebau- deutlich eingehalten werden, so dass unverträgliche Beeinträchtigungen der
Anlieger durch Verkehrslärm nicht zu gewärtigen sind.

Von einer Beeinträchtigung von Erholungsfunktionen durch die zusätzlichen Besucher ist
angesichts der derzeit etwa 100.000 Besucher der Birk pro Jahr nicht auszugehen.
Es sollein Wanderweganschluss des Plangebietes an den bestehenden Wanderweg erfol-
gen.

r Ergebnis: Vor dem Hintergrund, dass die nächste Wohnbebauung 350 m entfernt liegt
und dass das Gelände im Plangebiet nach Nordosten abfällt und die Hauptwindrichtung
West bis Südwest ist, ist von einer geringen bis mittleren baubedingten Beeinträchti-
gung des Schutzgutes Mensch durch Lärm während Abriss und Bauarbeiten zu rech-
nen ; kei n gesonderter Ausg leich erforderlich.

Hochwasserschutz
Das Plangebiet liegt am Rande bzw. randlich innerhalb eines potentiell signifikanten Hoch-
wasserrisikogebietes (Gelände unterhalb + 3,0 m ü.NHN). Demnach darf, zum Schutz vor
Überflutungen von Räumen, die dem Aufenthalt von Personen dienen bzw. dazu geeignet
sind, die Oberkante des Erdgeschossfußbodens 3,5 m über NHN nicht unterschreiten. ln

den nicht durch Landesschutzdeiche geschützten Hochwasserrisikogebieten sollen dar-
über hinaus gemäß Generalplan Küstenschutz des Landes folgende Grundsätze eingehal-
ten und in der Planumsetzung beachtet werden:

Verkehrs- und Fluchtwege auf mind. NHN + 3,00 m,

Räume mit gewerblicher Nutzung auf mind. NHN + 3,00 m,

Lagerung wassergefährdender Stoffe auf mind. NHN + 3,50 m.

Die Planung sieht vor, dass das festgesetzte Baugebiet (SO) einschließlich aller Verkehrs-
flächen vollständig oberhalb der 3m-Höhenlinie liegt; für die Erdgeschoss-Fußbodenhöhe
wird eine Höhe von mindestens 3,50 m ü. NHN festgesetzt.

Kampfmittel
Nach Auskunft des Landeskriminalamtes (Kampfmittelräumdienst) liegt Nieby in keinem
bekannten Bombenabwurfgebiet. Gleichwohl sind Zufallsfunde von Munition nicht gänzlich
auszuschließen; diese sind unverzüglich der Polizeizu melden.

Schutz des Schiffsverkehrs
Zum Schutz des Schiffsverkehrs sind folgende Hinweise des Wasser- und Schifffahrtsam-
tes Lübeck zu beachten:

13 Schalltechnische Untersuchung, lng.-Büro LAIRM Consult GmbH, vom 25.06.2015, siehe Anlage
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Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller Art dürfen gemäß $ 34 Abs. 4 Bundeswasser-
straßengesetz weder durch ihre Ausgestaltung noch durch ihren Betrieb zu Venruechselun-
gen mit Schifffahrtszeichen Anlass geben, deren Wirkung beeinträchtigen, deren Betrieb
behindern oder die Schiffsführer durch Blendwirkungen, Spiegelungen oder anders irrefüh-
ren oder behindern. Wirtschaftswerbung in Verbindung mit Schiflfahrtszeichen ist unzuläs-
sig. Von der Wasserstraße aus sollen ferner weder rote, gelbe, grüne, blaue noch mit Nat-
riumdampf-Niederdrucklampen direkt leuchtende oder indirekt beleuchtete Flächen sicht-
bar sein.

Schutzqut Kulturqüter

Baubedingte Auswirkungen :

lm Zuge einer archäologischen Voruntersuchung ist zu prüfen, ob die in der Archäologi-
schen Landesaufnahme dargestellten Denkmäler noch vorhanden und betroffen sind, mög-
lichenryeise sind diese dann durch Ausgrabungen zu sichetn,zu bergen und zu dokumen-
tieren.
Eine archäologische Voruntersuchung kann aufgrund der bestehenden Bebauung und Be-
waldung zurzeit nicht durchgeführt werden. Dies ist erst nach einer Beräumung des Gelän-
des möglich (Archäologisches Landesamt, E-Mail vom 22.10.2014). Das Archäologische
Landesamt ist vor Aufnahme der Tiefbauarbeiten zu verständigen.

Abgesehen davon gilt generell:
Wenn während der Erdarbeiten weitere Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt
werden, ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fundstelle
bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich hier sind gem. g 14 DSchG
der Grundstückseigentümer und der Leiter der Arbeiten.

- Ergebnis: Bei Durchführung einer archäologischen Voruntersuchung ist nicht davon
auszugehen, dass es zu Eingriffen in das Schutzgut Kulturgüter kommt. Keine Beein-
trächtigung.

Schutzqut Klima / Luft

Anlagebedingte Auswirkungen :

Es ist die Neubebauung einer bereits bebauten Fläche geplant. Da es sich um eine Verän-
derung im Bestand handelt, ist nicht mit Auswirkungen auf das Schutzgut Klima I Luft zu
rechnen.

Betriebsbedingte Auswirkungen :

Hinsichtlich der Wärmeversorgung ist die Nutzung regenerativer Quellen (Pellets, Solaran-
lagen Servicegebäude) vorgesehen. Betriebsbedingt ist nicht mit erheblichen negativen
Auswirkungen auf das Schutzgut Klima I Luft zu rechnen.

= Ergebnis: Aufgrund der geringen Veränderung zum Bestand und der Nutzung regene-
rativer Energiequellen sind keine Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft ersicht-
lich

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der
Planung
Bei Nichtdurchführung der Planung lassen sich nur ein weiteres Brachliegen des ehemali-
gen Kasernengeländes und damit die Erhaltung des bisherigen Umweltzustandes prognos-
tizieren.
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